
Fortbildungszertifikat
für Heilpraktiker

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

„Fortbildung ist eine süße Pflicht!“, diesen Satz werden Sie sicher schon einmal so oder ähnlich gehört oder gesagt 
haben.

Als wichtiger Bestandteil einer sinnvollen und geforderten Qualitätssicherung ist eine kontinuierliche und qualifi-
zierte Fachfortbildung unerlässlich.

Um den Verbraucherschutzforderungen der Politik und öffentlichen Institutionen nach einer dokumentierten Qua-
litätssicherung nachzukommen, haben wir 2002 das Fortbildungszertifikat für Heilpraktiker geschaffen, das von 
jeder Heilpraktikerin / jedem Heilpraktiker, unabhängig von seiner Verbandzugehörigkeit, durch entsprechende 
Fortbildungsmaßnahmen erworben werden kann.

Wir sind der Auffassung, dass Qualitätssicherung den Berufsstand sichert und nicht an Verbandsgrenzen Halt ma-
chen darf. Deshalb übernehmen wir die umfangreiche Verwaltung und Dokumentation der besuchten Fortbil-
dungsveranstaltungen, gerne auch für Kollegen und Kolleginnen anderer Verbände.

Die Bedingung für den Erwerb des Fortbildungszertifikates für Heilpraktiker (hrsg. vom Bund Deutscher Heilprakti-
ker e.V., anerkannt von zahlreichen Fachgesellschaften und Verbänden) finden Sie auf den folgenden Seiten.

Im Internet unter www.bdh-online.de, in der Deutschen Heilpraktiker Zeitschrift (DHZ) oder durch unseren
E-Mail-Newsletter, den Sie kostenfrei unter info@bdh-online.de bestellen können, erfahren Sie die jeweils aktuellen 
Termine.

Auch über unsere Dokumentationsstelle (Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Seite) können Sie das aktuelle
Fortbildungsprogramm erfragen und eine Liste der Veranstaltungen im Rahmen des Fortbildungszertifikates für 
Heilpraktiker bekommen.

Das Fortbildungszertifikat für Heilpraktiker ist ein kostenloses Angebot für alle Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker 
durch den dokumentierten Nachweis der Teilnahme an anerkannten Veranstaltungen, Forderungen der Qualitäts-
sicherung an eine regelrechte Fortbildung zu erfüllen und somit unseren Berufsstand zukunftsweisend zu sichern.

Machen Sie mit!

Ihr BDH-Team

Ulrich Sümper | Präsident BDH

Dokumentationsstelle Fortbildungszertifikat

Südstrasse 12 c • 48231 Warendorf

Tel.: 02581-61550 • Fax: 02581-61508

E-Mail: info@bdh-online.de

www.bdh-online.de
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Fortbildungszertifikat für Heilpraktiker (auf freiwilliger Basis)
Das Fortbildungszertifikat für Heilpraktiker ist eine Urkunde, die dokumentiert, dass der/die Heilpraktiker(in) seiner/ 
ihrer Fortbildungspflicht gemäß Art. 5 der Berufsordnung (BOH), in dem Umfang nachgekommen ist, der für die 
Erhaltung und Entwicklung der zur Berufsausübung notwendigen Fachkenntnisse notwendig ist.

1. Voraussetzungen für die Vergabe eines freiwilligen Fortbildungszertifikates
Das Fortbildungszertifikat wird ausgestellt, wenn die / der in der Dokumentationsstelle registrierte Heilpraktiker/in 
in 3 Jahren 120 Fortbildungspunkte erworben sowie dokumentiert und einen Antrag (siehe nächste Seite) gestellt 
hat.

Die Grundeinheit der Fortbildungsaktivitäten ist der Fortbildungspunkt (FP). Dieser entspricht in der Regel einer 
abgeschlossenen Fortbildungsstunde à 45 Minuten. Fortbildungspunkte können nur für die Teilnahme an vorher 
vom BDH anerkannten Fortbildungsveranstaltungen erworben werden. Für Fortbildungen der Kategorie 5 gilt dies 
analog.

2. Punktevergabe
Fortbildungspunkte (FP) werden nur für vom BDH vorher anerkannte Fortbildungen vergeben. Pro abgeschlosse-
ner Fortbildungsstunde à 45 Minuten kann 1 FP vergeben werden (nähere Angaben siehe Rückseite).

3. Grundsätzlich anerkennungsfähige Veranstaltungen
3.1  Fortbildungen, die vom BDH sowie dessen Organisationsgremien (Arbeitskreise, Repräsentanten, Fortbil-

dungsleitern) durchgeführt werden und entsprechend gekennzeichnet sind.

3.2  Fortbildungen, die mit dem Vermerk „in Zusammenarbeit mit dem Bund Deutscher Heilpraktiker e.V. 
(BDH)“ durchgeführt werden und entsprechend gekennzeichnet sind.

3.3  Fortbildungen von Fachgesellschaften für Heilpraktiker sowie Heilpraktiker-Berufsverbänden, können auf 
Antrag des Veranstalters seitens des BDH anerkannt werden, wenn sie die hierfür erforderlichen Kriterien 
(Zeit-/ Punkteskala) erfüllen.

3.4  Fortbildungen privater Veranstalter und / oder Arzneimittelhersteller können auf Antrag des Veranstalters 
seitens des BDH anerkannt werden, wenn sie die hierfür erforderlichen Kriterien (Zeit-/ Punkteskala) erfül-
len.

4. Grundsätzlich nicht anerkennungsfähige Fortbildungsveranstaltungen
4.1  Fortbildungen privater Veranstalter und / oder Arzneimittelhersteller, die nicht vom BDH vorher anerkannt 

und entsprechend gekennzeichnet worden sind.

4.2  Fortbildungen mit Themen wie GebüH, Abrechnungspraxis, Kosten und Erlöse, Praxismarketing, Praxisma-
nagement, Praxisführung. Betreffen diese Themen nur einen Teil der Gesamtveranstaltung, werden nur die 
weiteren Themen bei der FP-Vergabe berücksichtigt.

4.3  Veranstaltungen zum Erwerb einer bestimmten Qualifikation (Ausbildungskurse zur Befähigung der Aus-
übung eines Diagnose- und / oder Therapieverfahrens).

4.4 Fortbildungsveranstaltungen, die erkennbar überwiegend wirtschaftlichen Interessen dienen.

5. Inkrafttreten
Diese Richtlinien „Fortbildungszertifikat für Heilpraktiker“ treten am 01.02.2002 in Kraft.

Ergänzt und geändert in:
12 / 2006, 05 / 2009, 01 / 2010, 03 / 2014 / 2015
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Antrag auf Ausstellung eines Fortbildungszertifikates
Hiermit stelle ich den Antrag auf Ausstellung des Fortbildungszertifikates für Heilpraktiker. DIe erforderliche Punkt-
zahl von 120 Punkten in 3 Jahren ist in den nachfolgend aufgeführten Veranstaltungen erworben worden. Die
entsprechenden Belege füge ich diesem Antrag bei.

(Formulare für weitere Einträge evtl. kopieren).

Datum:                                                                                                        Unterschrift:

Praxisstempel / Anschrift in Druckbuchstaben

Bitte mit Teilnahmebescheinigungen einsenden an:
Dokumentationsstelle Fortbildungszertifikat, Südstr. 12 c, 48231 Warendorf

Datum Veranstaltung Veranstalter Punkte
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